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Beschluss

Zwangsvollstreckung in Sachen

- KJägerin I Beschwerdeführerin ­

Prozessbevollmächtiatsr:
Rechtsanwalt

gegen

- Beklagte / Beschwerdegegnerin -

wegen Erinnerung gegen die Erteilung einer Vollstreckungsklausel; hier: sofortige Be­
schwerde

1. Die sofortige Beschwerde der Erinnerungsführerin gegen den Besohluss des

Amtsgerichts Heidelberg vom 30.08,2010 (AZ: 25 C 252/10) wird kostenpflichtig

zurückgewiesen. .

2. Der Beschwerdewerl wird auf 50.000,00 € festgesetzt.

Gründe

Die sofortige Beschwerde der Erinnerungsführerin ist zulässig, aber nicht begründet.
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Das Beschwerdegericht verweist vorweg auf den angefochtenen Beschluss, dessen Be­

gründung es sich nach Prüfung zu eigen macht und auf die es zur Vermeidung von

Wiederholungen vel'W'eist. Ergänzend soll unter Berücksichtigung der in der Beschwer.

debegrundung vorgebrachten Argumente folgendes (nochmafs) hervorgehoben

und/oder hinzugefügt werden:

1.

Oie Erlnnerungsgegnerin ist infolge der Teilabtretung der im Grundbuch eingetragenen

Grundschuld mit UnterwerfungskJausel durch die Bank im Umfang der Tei)abtre~

tung deren Rechtsnachfolgenn geworden. Gemäß § 727 ZPO ist für die ErteiJung einer

Vo/lstreckungsklausel für den Rechtsnachfolger Voraussetzung, dass die Rechtsnach­

talge oder das Besitzverhältnis bei dem Gericht offenkundig ist oder durch öffentliche

oder öffentlich beglaubigte Urkunden nachgewiesen wird. Dieser Nachweis erfolgte

durch entsprechende Vortage der privatscnrlftlichen Teilabtretung und der Unterschrlfts­

beglaubigr.mgen des Notars vom 17.03.2008 (5 UR 477/2008) in gesetzlicher

Form.

Ob es daneben infolge der Rechtsprechung des BGH auch erfordertich gewesen wäre,

den Eintritt der neuen Gläubigerin in den Sicherungsvertrag des Schuldners mit der al­

ten Gläubigenn in der Form des § 727 ZPO nachzuweisen, hat das Amtsgericht zutref­

fend verneint. Die Entscheidung des BGH, auf die von der Erinnerungsführerin abge­

stellt wird, hatte den fall eines wiederholten Forderungsverkaufs In Verbindung mit der

jeweiligen Abtretung der zur Sicherung der (ursprünglichen) Darlehensforderung bestell­

ten Grundschuld zum Gegenstand. Der Senat hat die Zwangsvollstreckung aufgrund

einer formularmäßigen Unterwerfungserklärung für zulässig erachtet und auch keinen

Anlass gesehen, die bankübflehe Unterwerfungsklausel zu beanstanden. Er hat lediglich

die Auffassung vertreten, eine an den Interessen der Perteien orientierte Aualegung der

Unterwerfungserklärung gebiete den Nachweis des Eintritts in den Sicherungsvertrag in

der Form des § 727 ZPO. um einer möglichen Verschlechterung der RechtspositIon des

Kreditnehmers und Grundschuldbestellers entgegenz:uwirken, wobei der BGH klarstellte,

dass das Vorgehen aus der Unterwerfungsklausel nicht von ihm (§ 767 ZPO) zu ent~

scheiden, sondern im KlauseJerteilungsveriahren zu prüfen sei.

."
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Von dresem Sachverhalt unterscheidet sich der vorliegende in Konstellation und Interes·

senlage in nicht unerheblicher Weise. Ursprünglich war die Finanzierung durch die

Bank und die Erinnerungsgegnerin über 650.000 DM im Finanzverbund erfolgt, wobei

letztere als Hypothekenbank die günstige Refinanzierung im Finanzverbund sicherzu·

stellen hatte und die Bank als Hausbank und Darlehensgeberin grundschuldmäßig

gesichert wurde. Im Jahr 1993 schloss der Schuldner in Höhe von 400.000 DM einen

eigenen Darlehensvertrag mit der Erinnerungsgegnerin ab, weshalb die Bank (heu­

tige Sank ) den entsprechenden Teil der "Treten" Grund­

schuld abtrat. Insoweit erlölgte kein rorderungsverkauf, sondern der Abschluss eines

neuen Darlehensvertrags des Schuldners mit einem neuen Gläubiger. In diesem Darle­

hensvertrag, vorgelegt als Anlage 1, wurden in Ziffer 5 die "Sicherheiten" neu geregelt,

speziell in Ziffer 5.4 eine Sicharungszweckvereinbarung getroffen. Vorliegend soHte oder

musste die Erinnerungsgegnerin nicht in einen bestehenden Sicherungsverj:rag, der mit

der alten Gläubigerin hinsichtlich einer restlichen Darlehensforderung, gesichert durch.
den nicht abgetretenen Grundschuldteil, fortbestanden haben mochte. eintreten, woran

der Nachweis "des Eintritts" in der Fonn des § 727 ZPO bereits faktisch scheitern muss.

Vielmehr begründeten Schuldner und neuer Gläubiger durch Vereinbarung eine neue

(Darlehens~) Verbindlichkeit und trafen eine (neue) Sicherungsabrede, wobei hinsichtlich

der Sicherung auf die bereits bestehende Grundschuld zugunstan der alten GJäubigerin

zurückgriffen wurde, anstalt eine neue zu bestellen. Das der Konstellation des BGH in­

newohnende "Überraschungsmomenf' bei (mehrmafigem) Forderungsverkauf mit Abtre­

tung der Sicherungsgrundschuld ohne Mitwirkung des Schuldners fehlt hier vorlständig,

weshalb der Gesichtspunkt der möglichen Verschlechterung für eine Übertragung der

angeführten BGH-Rechtsprechung für den vorliegend Fall kein rechtlich beachtliches

Argument sein kann. Der Schuldner kannte infolge seiner Mitwirkung sämtliche Umstän­

de und war nicht im gleichen Maße schützenwert wie Schuldner in Fällen wie dem, der

der Entscheidung des BGH zugrunde lag. Das vom Amtsgericht gewonnene Ergebnis ist

daher letztlich nicht zu beanstanden.

2.

Der Einwand dar Beschwerdeführerin, der Richter beim Amtsgericht habe eine unzuläs·

5rge materiellwrechtliche Prüfung vorgenommen, geht an der Sache vorbei. Mit der

Klauselerinnerung des § 732 ZPO können formelle Einwendungen gegen die

Klauseierteilung erhoben werden. zum Beispiel der Titel sei unwirksam oqer der Glällbi-
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ger habe die nach §§ 726 Abs. 1, 727 Abs. 1 ZPO erforderlichen Nachweise nicht erb~

racht, aber auch materielle Einwendungen, zum Beispiel, die Rechtsnachfolge sei durch

Anfechtung entfallen. Der Unterschied zum Klauselverfahren gemäß § 768 ZPO besteht

darin, dass im Verfahren gemäß § 732 ZPO nur eine formelle Überprüfung dahin statt­

findet, ob die vorgelegten Nachweise den Anforderungen entsprechen und den erforder­

lichen Beweis erbringen, während im Klageverfahren nacn § 768 ZPO keine Beweismit­

telbeschränkungen bestehen und auch Einwendungen vorgebracht werden können. die

nicht durch die im KlauseJverfahren eingereichten Urkunden ausgewiesen slnd, z.um

Beispiel, dass die urkundlich nachgewiesene Abtretung nichtig sei. Materiell-rechtliche

Einwendungen in letzterem Sinne hat die Erinnerungsführcrin aber nicht geltend ge­

macht und wurden vom Amtsgericht auch nicht geprüft. DIe Prüfung beschränkte sich

darauf, ob - gemäß der Rechtsprechung des BGH - im vorliegenden Fall der Eintritt in

den Sicherungsvertrag in der Fonn des § 727 ZPO nachzuweisen war oder nicht. Es

unterliegt selbstverständlich der Prüfungskompetenz des Gerichts auch und gerade im

Verfahren nach § 732 ZPO, zu b?urteilen. welche Voraussetzungen für die

KlauseIerteilung zu fordern sind. Dies kann schlechterdings nur durch eine rechtliche

Bewertung des - hier im wesentlfch uri"streitigen Sachverh~dts - geschehen. Der BGH ist

ebenfalls nur im Wege der Auslegung zu seinem Ergebnis gelangt, aus dem Gesetz

ergibt sich diese Folge in concreto nicht.

3.

Es liegt auch keine Überraschungsentscheidung vor. Dass der Richter nach Eingang der

Erinnerung unter Verweis auf die vorgelegte BGH-Entschaidung zunächst den Nachweis

gemäß § 727 ZPO anforderte, kann im frühen Stadium des Verfahrens kein Vertrauen

begründen, das Gericht teile - vor Anhörung des Gegners - die Auffassung der Erinne-­

rungsführerin, zumal das Amtsgericht in seiner Verfügung keine eigene Rechtsauffas­

sung dargelegt hat. Im Übrigen ist der Einwand faktisch überholt, weil die Überprüfung

der angefochtenen Entscheidung zu demselben Ergebnis führt und eine Zurückverwei­

sung nicht angezeigt war.

4.
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Der Einwand der Beschwerdeführerin gemäß § 750 Abs. 2 ZPO geht fehl. weil - wie

oben unter 1. und im angefochtenen Beschluss dargelegt - ein Nachweis des Eintritt in

den ursprünglichen Sicherungsvertrag in der Form des § 727 ZPO nicht erforderlich war.

Die Kostenentscheidul1g folgt aus §§ 97 Abs. 1 ZPO. Der Beschwerdewert wurde ge­

mäß dem mutmaßlichen wirtschaftlichen Interesse an der Verhinderung der Versteige­

rung mangels anderweitigen Sachvortrags auf 50.000,00 € geschatzt. § 3 ZPO.

Vors. Richter am Landgericht
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